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Zürich verfochten 7 und obgleich auch seinejAnlaß so eilends ihre Possen verlassen hatten.
Gründe nur auf dem Schein, nicht aber auf^Hier muß ich nur bemerken, daß einerseits jene
der rem.n Wahrheit selbst beruhen, so mag ich es

ihm leicht übersehen, sobald ich mich erinnere,
daß er ein empfangener, geborner und erzöge
ner Bürger der Stadt Zürich, folglich auch von
Natur mit städtische» Lorurtheilen beflekt ist,
und wohl gar noch Freunde oder Verwandle
unter den Mitgliedern der dortigen Interims?
regiern,ig hat.

Indessen kann ich mich doch nicht enthalten,
über seine Motion nur einige wenige Bemcr?
kungen zu machen.

Er glaubt, daß dazumahl die vom Feind
eroberten Gegenden vollkommen von Helvetien
getrennt, und alle gegenseitige Verbindlichkeiten
seyen aufgehoben gewesen, folglich die Inte?
rimsregierung von Zürich uns keine Rechenschaft
von ihren Handlungen schuldig seye. B. Se?
cretan hat ihm bereits hierauf treffend und
gründlich geantwortet, und mir bleibt hierüber
nichts weiter zu sagen übrig, als daß V. Escher
hler sehr inconsequent ist. Denn wenn die In?
terimsregiernug von Zürich keine Verbindlichkeit
gegen uns meh" hatte, wie konnte er denn sich

verbunden glauben, unrer uns zu sitzen, und
sogar den Kanton Zürich nicht blos zu verthei?
len, sondern selbst von demselben in seinem
Entwürfe Stücke abzureißen, und andern Kan
tonen zuzutheilen? — Er behauptet, daß, so?

bald Man den Bürgern des Kantons Zürich
keinen Schuz mehr gegen die Feinde geben
konnte, so seye der gesellschaftliche Vertrag ge?
brachen gewesen, und sobald dieser Vertrag gc?
brochen war, so hörte alle Verbindlichkeit dieses
Kantons gegen uns auf. Dieser Meinung bin
ich nicht, und ich bin überzeugt, daß B. Escher
diesen Grundsaz auch ganz verläugnet haben
würde, wenn die unglükliche Gemeinde Stäfa
und andere in den Iahren 1794 und 95 den?

selben adoptirt, und das bereitwillige Volk gc?

gen die Stadt Zürich in die Waffen gerufen
hätten, als dieselbe auf so abscheuliche Weise
unsere gegenseitige Verträge gebrochen hatte.

Er fürchtet demnach, daß wenn die Inte?
rimsregierung von Zürich gerichtlich belangt
würde, beim Wiedereinrücken der Feinde unsre
republikanischen Beamten nicht vor Verfolgun?
gen gesichert wäre», zumal nicht alle so leicht?
fiißig seyen wie diejenigen, welche beim lezttn

Beamten, die er leichtfüßig nennt, von dem
Gen. Massen» zum Rükzuge ermahnt wurden;
und andrerseits mag B. Escher, in Folge sei?

ner Grundsätze, weniger die Verfolgung der

Oestreicher fürchten, als jene, die in den Grund?
satzen sich von ihm entfernen.

tDie Fortsetzung folgt.)

Vollzieh ungs-Direktorium.
Das Vollziehungsdirckkorium ernannte den

B. Scheuch; er, Präsidenten des Distrikt»?

geeichtes in Zürich, zum Regierungsstatlhà
vom Kanton Baden.

Inländische Nachrichten.
Zürich, zr. Nov. Diesen Morgen verrei 't

Massen« mit seinem Generalstab, um
ihm aufgetragene Commando der italienischen

Armee zu übernehmen ; er selbst reist uder

Paris, und sein Gefolge wird über Bnn
gehen. Moreau wurde schon gestern Hier er?

wartet; man glaubt aber, er werde sein HaM
quartier nach Basel oder Colmar verMn.
Die Truppen scheinen im Ganzen Freude üb«

diese Veränderung zu haben, und wenn es

um Negozierungen zu thun ist, so wird Moreau

dem ôcheichischen Militär weit angenehmer sey»

als Massen«, den es eben so sehr haßt, am

es jenen schäzt. Bei der Armee erwartet ma»,

ung giebt es zum Theil schon große
gen. Die Kavallerie geht wegen Manger «

Hourage rükwärts ins Berngebiet oder

Elsaß; auch die Infanterie zieht sich, s

stens oberhalb, vom Rhein zurük;
behauptet < die Winterquartiere werden uo

Haupt gegen die stochere Schweiz eoncen '

werden. — Ungeachtet die Linie alsdann ve,

srer Stadt gezogen werden dürfte, so
.ch

man doch, die ebe^r so ungeheuren, aw
d.m Urtheil der Kenner unvernünftigen
fessgnngsarbeittn, die ihre Existenz blos

w,erschutt?r!iche.! Hartnäckigkeit ^des
necals, und der Weisheit des
»cn Ai'.dreozz, zu oanrcn yaven,
Frvhnarbeiter aus der halben Schweiz
mengetriebea wurden,
werden.

werden nun ci>^
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